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Die Abgeordneten zum Nationalrat BLECHA und Ge­

nossen haben am 4. Juli 1975 unter der NI'.2347/J an 
den Bundeskanzler eine Anfrage betreffend Verstärkung 
des Mitspracherechtes der Jugend .gerichtet, die folgenden 
Wortlaut hat: 

"Welche Schri tte wurden z~r ver\virklic,hung dieses 
'Bestandteiles der Regierungserkläruns unternommen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beant­
worten: 

Die Bundesregierung hat regelmäßige Gespräche 
mit den Jugendorganisationen abgehalten und ihnen die 
Bezeichnung "Konfrontq,tion" gegeben. Auf diese Art sollte 
für die junge Generation ein hohes Maß an Gesprächsmöglich­
keiten gewährleistet werden. Der Zweck dieser Aussprachen 
besteht einerseits darin, zu erfahren, welche Leistungen 

die Jugend von der Bundesregierung erwartet, andererseits 
soll den Jugendvertretern gesagt werden, wo die Grenzen 
der Möglichkeiten der Regierung liegen. Eskorrunen nicht 
nur Probleme der Jugend selbst, sondern viele relevante 
Fragen im Ges~~tbereich der Politik zur Sprache. 
15 solche Aussprachen mit Vertretern der Jugend haben 

stattgefunden: 
27. Hai 1970: Erstes allgemeines Gespräch über die Politik 

der Bundesregierung 
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4. Juli 1970: Fragen der Schulreform 

17.November 1970: Probleme der Landesverteidigung 
12.Dezem1;>er 1970: Diskussion über die Regelung und gesetz­

liche Verankerung eines zivilen Wehrersatz­

dienstes 
24. März 1971: Wehrersatzdienst 
27. Mai 1971: Herabsetzung des Vollj~hrigkeitsalters 

10.Dezember 1971: Politik der BundesreGierunG . ~ ~ 

14. Juli 1972: Wehrersatzdienst, Gestaltung des National­
feiertages, Entwicklungshilfe 

26.0ktober 1972: Entwicklungshilfe 
7. Februar 1973: Sitzung des Proponenten1comitees zur 

Errichtung eines "Österreichischen 

Nationalkomitees zur Hilfe EUr den 
~;ozialen, -\)Ji:r:tschaftlicflcn und kul turellel1. 

vh ederaufbau Vi etnarns 11 

2.1 . Februar 1973: Sitzung des NationaJ.-Kornite.es Vietnal!l-

hilfe 
18. Mai 1973: Lehrlingsausbildu119 in Betrieb und. Schule 

17.Sept8uber 1973: Zivildienstgesetz 

22.November 1973: OEF-·Reform 

7.Dezember 1974: Bundesheer-Ausbildungsfragen 
Sämtliche bei diesen Diskussionsveranstal tungen geraachten 

Anregungen wurden genau geprüft und zum Teil auch ver~ 
wirklieht: 
Di e geplante Einsetzung eines Schüle:C'beirates beim Bundes­

ministerium für Unterricht und rlie Befugnis der Jugend-

verbände, zu' einschlägi gen Gesetzesen t\vürfen Stellung 
zu nehrnen, g'ehen auf so 1. ehe Anregungen zUl"'ück, di e im 

Rahmen dieser Aussprachen gemacht wl.1_rdcn. 
Auch haben die Jugendorganisationen eine sehr 

wertvolle Arbei t für eine gesetzliche Regelung des ~7ehrer..:.. 

satzdienstes geliefert. Besonders nützlich war auch· 
der Beitrag der Jugendorganisationen bei der Erarbeitung 

einer Grundlage eines Entwicklungshilfekonzeptcs. 
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Die Diskussionen im Rahmen der "Jugendkonfrontation" 

wurden vsm den Jugendvertretern auch mi t großer Sachlich­
keit geführt. Im Rahmen der Ressortzust~ndigkeit der 
Bundesministerien wurden folgende Haßna1'1men zur Verstärkung 

.. des Hi tspracherechtes der Jugend getroffen: 
Das BundesministeriD.lll für Unterricht und Kunst 

hat einen Schülerbeirat als Beratungsorgan für den Bundes­
minister in schulischen Fragen eingerichtet. 

Er besteht (:t1).S je einem Vertreter aus dem Bereich 

der allgemeinbildenden - und einem Vertreter aus dem 
Bereich der berufsbildenden mittleren und höheren Schu.len 
pro Bundesland,Cl.us Vertretern der Berufsschulen und 
der Jugendorganisationen. Der Beirat h~lt j~hrlich mehrere 

a.b lJ .. nd ta.gt 

gruppen. 
Sei t dem 1. September 1974 ist das Schp.lunterrichts­

gesetz in Kraft, in dem die Schi..~lerrrä tverwaltung erstmals 
ge1'ege1 t wirel. Neben Mi twirkrmgs- und Hitbestimmungsrechten 
wurde an allen Schulen ab der 9. Schulstufe ein Schulge,... 

meinschaftsausschuß eingerichtet, dem drei 3chüler, 
drei Lehrer und drei Eltern angehören und dem die konkrete 

.Gestal tung der Mi tbestimmung obliegt. 
Sowohl. in die Schulreforrnkom.'11ission als auch in 

den Elternbeirat beim Bundesminis1,:erium für Unterricht 
u:nd·Kunst 'J.rurden Vertreter des Schül'2rbeirates delegiert. 

Die seit dem Jahre 1974 bestehende Kommission 
zur Beratung von Angelegenheiten der BerufsschUle be-
steht aus· 12 Mitgliedern von denen zwei als Jugendver­
treter durch den Österreichischen Bundesjugendring nominiert 

werden. 
Im Bereich des Bundesministeriums für vlissenschaft 

und Forschung wurde dem Ausba.u der !v'b t sprache- und Mi tbe-­

stimmungsmöglichkei ten der Jugend gleichfalls .große 
Aufmerksamkeit zugewandt: 
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Im Universitäts-Organisations-Gesetz hat die Bundes­

regierung eine nach Qualifikation abgestimmte Mi tbestirrunung 

aller an den Hochschulen Tätigen verankert. Durch dieses 
Gesetz ist di.e studentische Jugend an allen El'l.tscheidungs­
prozessen de::c Hochschulen beteiligt. 

Mi t deI' Reform der Österreichischen Hochschülerschaft 
wurde Vorsorge für eine zeitgemäße und effiziente Form 
der studentischen Selbstver'waltung getroffen. Durch 

. . . 
die Einrichtung einer "Kommission für studentische Sozial-
fragen" beim Bundesministerium für \'lissenschaft und 
Forschung, in der gleichfalls die gewählten Organe der 
Studentenschaft vertreten sind I \ln..lrde die studentische 
Sozialpolitik auf eine Basis des Mitspracherechts gestellt. 
Ferner sind die gewählten Vertreter der Studentenschaft 
Ln den Studienbeihilfenkommissimien, im sogenannten 
"Mensenpool" 'll,nd in der Studienförderungsstiftung 1 die 

. sich mi t dem Betrieb und Bau von Studel'1.tenhe.imen befaßt, 

beteiligt. Auch bei der Ausorbertunst und Er] assu.ng von 
Studiengesetzen und Studienordnungen ist eine }'1itwirkung 
der betroffenen Studenten vorgesehen. 

Im Bereich des Bundesministeriums für Inneres 
ist ein Mitspracherecht der Jugend im Rahmen der beim 
Bundesministeriurtl für Inneres eingerichteten Zivildienst­
kommission vorgesehen .. 

Der ZivildienstkoIn..'1lissioYl wird ein Teil der Vollzie­
hung des Zivildiel'lstgesetzes, Bundesgesetz vom 6.Härz 
1974, BGBl.Nr.187, l]berlassel'i, vor allem hat sie über 
die F'rage der Anerkennung der vorgebrachten Gewissens­
gründe nach § 2 leg. cit. und damit die Befreiung von 
der v-lehrmacht zu entscheiden. 

§ 47 Abs. 3 z. 3 Zivildienstgesetz sieht vor, 
daß jedem Senat als ständige Nitglieder auch zwei Vertreter 
angehören, die auf Vorschlag von solchen Jugendorganisa­
tionen oder deren Verbänden nominiert werden, "die nach 
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. ihren Statuten für die wirtschaftlichen, sozialen, recht­

lichen und kulturellen Angelegenheiten der Jugend wirken 
und nach Zusam.l'11ensetzung und Mi tgliederzahl eine repräsen .... 
tativelnteressenvertretung der österreichischen Jugend 
darstellen." 

Diese bei den sogenannten "Jugendvertreterll werden 
vom nÖsterreichischen Bundesjugendring" nominiert. Die 
Hi tglieder der Zi vildienstkornnüssion sind Bundesfunktionä­
re ; si e sind daher gemäß Art. 65 Abs. 2. li t. a B-VG 
vom Bundespräsidenten zu bestellen. 

Der den B1Uloes:KanzJer 
gemäß Art.69 Abs.2 B-VG 
vertretende Vizekanzle~r 7-

. ,rl , 

, , /JIt h V'~7 
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